
Höchstbeträge nach Anlage 5 zur BVO für Aufwendungen 

Nr. Leistung ab 01.01.2026 (in €) 

1 
Physiotherapeutische Erstbefundung zur Erstellung eines Behandlungsplans 
(einmal je Behandlungsfall) 

16,50 

2 Inhalationstherapie, auch mittels Ultraschallvernebelung  

  a) als Rauminhalation in einer Gruppe, je Teilnehmerin oder Teilnehmer 4,80 

  
b) als Rauminhalation in einer Gruppe bei Anwendung ortsgebundener 
natürlicher Heilwässer, je Teilnehmerin oder Teilnehmer 

7,50 

  
Aufwendungen für die für Inhalationen erforderlichen Zusätze sind daneben 
gesondert beihilfefähig. 

 

3 Radon-Inhalation  

  a) im Stollen 14,90 
  b) mittels Hauben 18,20 

4 

Warmpackung eines oder mehrerer Körperteile einschließlich der 
erforderlichen Nachruhe, bei Anwendung einmal verwendbarer natürlicher 
Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne 
Verwendung von Folie oder Vlies zwischen Haut und Peloid, Richtwert: 20 bis 
30 Minuten, auch bei Blankoverordnung 

 

  a) Teilpackung 36,20 
  b) Großpackung 47,80 

5 
Schwitzpackung (zum Beispiel spanischer Mantel, Salzhemd, Dreiviertel-
Packung nach Kneipp) einschließlich der erforderlichen Nachruhe 

19,70 

6 Kaltpackung (Teilpackung)  

  a) Anwendung von Lehm, Quark oder Ähnlichem 10,20 

  
b) Anwendung einmal verwendbarer Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, 
Pelose, Schlamm, Schlick) ohne Verwendung von Folie oder Vlies zwischen 
Haut und Peloid 

20,30 

7 Heublumensack, Peloidkompresse 12,10 
8 Wickel, Auflagen, Kompressen und andere, auch mit Zusatz 6,10 
9 Trockenpackung 4,10 

10 a) Teilguss, Teilblitzguss, Wechselteilguss 4,10 
  b) Vollguss, Vollblitzguss, Wechselvollguss 6,10 
  c) Abklatschung, Abreibung, Abwaschung 5,40 

11 
a) an- oder absteigendes Teilbad (zum Beispiel nach Hauffe) einschließlich der 
erforderlichen Nachruhe 

16,20 

  
b) an- oder absteigendes Vollbad (Überwärmungsbad) einschließlich der 
erforderlichen Nachruhe 

26,40 

12 Wechselbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe  

  a) Teilbad 12,10 
  b) Vollbad 17,60 

13 Bürstenmassagebad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 25,10 
14 Sandbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe  

  a) Teilbad 37,90 



  b) Vollbad 43,30 

15 
Balneo-Phototherapie (Sole-Phototherapie) und Licht-Öl-Bad einschließlich 
Nachfetten und der erforderlichen Nachruhe 

43,30 

16 Medizinisches Bad mit Zusatz  

  a) Hand- oder Fußbad 8,80 
  b) Teilbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 17,60 
  c) Vollbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 24,40 
  d) bei mehreren Zusätzen je weiterer Zusatz 4,10 

17 Gashaltiges Bad  

  a) gashaltiges Bad mit Zusatz einschließlich der erforderlichen Nachruhe 29,70 

  b) Radon-Bad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 24,40 
  c) Radon-Zusatz, je 500 000 Millistat 4,10 
     

  

Hinweis zu den Positionsnummern 10 bis 17: 
Aufwendungen für andere als die hier bezeichneten Bäder sind nicht 
beihilfefähig. Bei Hand- oder Fußbad, Teil- und Vollbädern mit 
ortsgebundenen natürlichen Heilwässern erhöhen sich die Höchstbeträge 
nach Nummer 16 Buchstabe a bis c und nach Nummer 17 Buchstabe b um 4,10 
Euro. Weitere Zusätze hierzu sind nach Maßgabe der Nummer 16 Buchstabe d 
beihilfefähig. 

 

     

  

Ein Richtwert ist die Zeitangabe zur regelmäßigen Dauer der jeweiligen 
Therapiemaßnahme (Regelbehandlungszeit). Er beinhaltet die Durchführung 
der Therapiemaßnahme einschließlich der Vor- und Nachbereitung (inklusive 
Dokumentation). Die Regelbehandlungszeit darf nur aus medizinischen 
Gründen unterschritten werden. 

 

     

  
Einige Maßnahmen sehen nach deren Durchführung eine Nachruhe vor. 
Richtwert für die Nachruhe: 20 bis 25 Minuten. 

 

 


